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Die nichtſtaatlichen Lehr⸗ und Erziehungsanſtalten .

VIIl .

Die nichtſtaatlichen Lehr⸗ und

Erziehungsanſtalten .

1. Verordnung der Miniſterien des Kultus und Anterrichts

und des Innern

ärz 1913 — SchvOBlvom 11. M

in der Faſſung der VOO. ve

und von

Genehmigungspflichtige Anſtalten .

a) Hochſchulen .

ochſchulen (8 138 Biffer 1 des

richtsminiſterium einzureich

Nachweiſe im einzelnen Fall

SchG . § 133 Abſ . 3.

len . Höhere Lehr anſtalten .
b) Volksſchulen .

Lehrerbildungsanf

ur Errichtung

dungs⸗ und0 Geſuche um Erteilung der Ger

von Lehranſtalten mit den Zielen von Volks⸗ , Fort

Fachſchulen ſowie von Höheren Lehranſtalten und Anſtalten zuk

Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen ( § 133 Ziffer 1, 27

des Schulgeſetzes ) ſind bei dem Bezirksamt , in deſſen Bezirk die
Anſtalt errichtet werden ſoll , ſchriftlich einzureichen .

( 2) Die Geſuche haben zu enthalten :

1. Die Bezeichnung des Unternehmer

name , Geburtsort und Zeit und

der Unternehmer eine juriſtiſche Perſon oder

ſchaft des bürgerlichen Rechts , ſo iſt dieſelbe nach Art ,

N Zu⸗
nach Vor⸗ und .

atsangehörigk keit . I

eine e
und Name zu bezeichnen , und es ſind die zu ihrer

tretung berufenen Organe anzugeben .

2. Die Bezeichnung des Orts , wo die Anſtalt errichtet werden

ſoll .
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3. Die Bezeichnung der öffentlichen Schulgattung , deren Ziele
die Anſtalt verfolgt oder weiter ausgeſtaltet .

. Die Angabe , ob die Anſtalt nur für Knaben oder Mädchen
beide Geſchlechter beſtinent iſt , und ob mit ihr

rnat 5 bunt iden werden ſoll .

⸗
. Die 10 tung des Worſtehers und ſämtlicher Lehrer der

Anſtalt unter Angabe von Vor⸗ und Zuname , Geburtszeit
J und rt igehörigkeit .

6. Die Erklã ob dem Unterricht der Lehrplan

einer eichnenden öffentlichen Schulgattung
oder rplan zugrunde gelegt werden ſoll .

Die ing 85 Anſtaltsräume einſchließlich jener für
ein etwa

zur Erteilung der Genehmi —
ite 241.

SchG . § 133. Wegen der t
gung vergl . die Bmkg . zu ZVD . § 6

Vorzulegende Nachweiſe .
8. 3.

( 1) Dem Geſuche ( § 1) ſind beizulegen :

1. Amtliche Nachweiſe über die ſittliche Würdigkeit des Unter⸗

nehmers , des Vorſtehers und ſämtlicher Lehrer .
2. Nachweiſe über die Befähigung des Vorſtehers und ſämt⸗

licher Lehrer zur Unterrichtserteilung, ſoweit es ſich nicht

zehrer handelt , die im öffentlichen Schuldienſt des

Landes ſtehen und 85 nil ung des in Frage kommenden

Unterr richts au8gebilde ſind .
3 . Der vollſtändige Lelrolun , ſoweit er nicht mit dem Lehr⸗

plan einer beſtimmt bezeichneten öffentlichen Schulgattung

übereinſtimmt .
4. Lageplan , Grund⸗ und Aufriſſe der Anſtaltsräume einſchl .

jener für ein etwaiges Internat mit Eintragung der

Maße .
Wenn es ſich um die Errichtung einer Anſtalt zur Ausbil⸗

dung von Lehrern und Lehrerinnen handelt , iſt außerdem das

Vorhandenſein eines Bedürfniſſes für die Errichtung der Anſtalt

nachzuweiſen .

SchG . § 133 Abſ . 2 und 3. Vergl . Geſetz über die Lehrerbildung
Seite 482.

25

Anzeigepflichtige Anſtalten .

( 1) Anzeigen über die Errichtung von Anſtalten , die 5
Zweck haben , nur in einzelnen Fächern öffentlicher Bildungsan⸗

ſtalten eine ſchulmäßige Ausbildung an Perſonen zu vermitteln ,
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die das normale Alter von Schülern ſolcher Anſtalten noch nicht

überſchritten haben , ſind , ſoweit die Werc⸗ alte nicht unter

die Beſtimn mungen des § 135 des Geſetzes fallen , bei dem Bezirks⸗

amt , in deſſen Bezirk die Anſtalt errichtet iſt , einzureichen .

( 2) Die Anzeigen müſſen die in § 2Abſatz 2 Ziffer 1,2,4

Genannlen Angaben enthalten und die Unterrichtsfächer mit

ien .
5

kurzer Darſtellung des Lehrplans bezeicht

SchG . §S 134 380 . 8 7

Amktliche Erhebungen .

§8§ 2 und 4 die

ngen durch einen
bei ergibi

iler irgend⸗

chtung durch

( J ) Das Bezirksamt hat in den Fällen
Schulräume und die ſonſtigen baulichen Einr

Sachverſtändigen einſehen zu laſſen 5 wenn ſich

daß ſie für die Geſundheit oder die Sittlichkeit der S

welche Gefahr bieten , eine Beſichtigung

den Bezirksarzt zu veranlaſſen .

(2) Ferner ſind über die Perſon des Unternehmers und det

Lehrer an Anſtalten der in § 4 bezeichneten Art , ſoweit dem Be⸗

zirksamt die Perſönlichkeiten nicht als unbeſcholten bekannt ſind,

geeignete Er hebungen zu veranlaſſen .

*
D¹

und Begu

SchG . §S 133 Abſ . 2 und 134. SchHBVO . 8S 24.

Die Erhebungen werden ſich in der Regel auf die Einforderung Donl

Strafliſten beſchränken können .

Vorlage der Geſuche an das Miniſterium .

§ 6.

( 1) Die Bezirksämter haben die bei ihnen eingekommenen Ge⸗

nehmigungsgefuche und Anzeigen nach Verar Maff der etwa er⸗

forderlichen Ergänzungen und nach Vornahme der in S5 bezeich⸗
neten Erhebungen dem für die Beaufſick mder betreffenden

Schulgattung oder des betreffenden Unterrichtsfaches zuſtändigen
Miniſterium und , wenn die Zuſtändigkeit des Un iterrichts!ff
ſteriums neben der eines anderen Miniſteriums begründet iſt , zu

erſt dem Unterrichtsminiſterium vorzulegen ( §8 6 und 7 1

landesherrlichen Verordnung vom 8. Auguſt 1910 reffend die

Zuſtändigkeit der Verwaltungsbehörden in Bezug auf das Schul⸗
geſetz ) .

( 2) Die Vorlage lan das Miniſterium des Innernl hat ,

weit Veranſtaltungen auf dem Gebiet des gewerblichen und 61
dels⸗ Unterrichts in Frage ſtehen , durch Vermittelung des Landes⸗
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gewerbeamts Abteilun0
II die Vorlage ] an das Unterrichts⸗

miniſterium laber ] durch Vermittelung des zuſtändigen Kreis⸗

ſchulamts zu geſchehen .

Die Zuſtändigkeit des UM. erſtreckt ſich nach dem Geſetz vom 2. April
1919 Seite 237 auch auf die gewerblichen und kaufmänniſchen Fach⸗
ſchuobden. Das Min . des Innern iſt nur noch für die ſozialen Frauen —
ſchulen und für landwirtſchaftliche Schulen zuſtändig .

Wegfall von Vorausſetzungen für den Beſtand der Anſtalt .

8 7.

( 0 Wennde n Bezirksamt wird , daß eine der für den

Fortbeſtand orderlichen Vorausſetzungen in Weg⸗

— e hiervon dem zuſtändigen
erſtatten .

Verpflichtung liegt den Kreisſchulämtern ob .

Verpflegungsanſtalten und Kleinkinderſchulen .

ing von Verpflegungsanſtalten

ſt und von Kle ꝛinkinder⸗

zu erſtatten .
über verläſſigen , ob die

ſundheit und Sittlich⸗

iſtär idige Bezir m

Bezirksämter werden ſich dar

Räume eine Gefahr für die Cn

glinge 5 Künden bieten . Ergeben ſich in dieſer Be⸗feit der 36¹
ziehung Beanſtandungen , ſo wird das Bezirksamt deren Bef

tigung im Benehmen mit dem Unternehmer herbeizuführen ſuchen .

Gelingt dies nicht oder handelt es ſich um ſo erhebliche Beanſtan⸗

dungen , daß eine auch nur vorübergehende Fortführung der An⸗

ſtalt nicht zuläſſig erſcheint , ſo iſt dieſelbe aufgrund des § 30 des

Polizeiſtrafgeſetzbuches zu ſchließen .

SchG . § 135. 380 . 8 7 Ziff . 1. SchHBB0 . § 25.

Veränderungen im Perſonal , Lehrplan oder den Schulräumen .

§ 9.

( 1) Veränderungen in der Perſon des Vorſtehers und der

Lehrer , im Lehrplan ſowie die Verlegung der Unterrichtsräume

oder weſentliche Veränderungen in den letzteren ſind beim Be⸗

zirksamt unter Beachtung der bei der erſtmaligen Errichtung der

Anſtalten zu beachtenden Vorſchriften ſchriftlich anzuzeigen . Die

Anzeige über eine Veränderung im Nohe hl iſt ſpäteſtens

vier Wochen nach Einſtellung des betreffenden Lehrers zu erſtatten .



Die nichtſtaatlichen Lehr⸗ und Erziehungsanſtalten .

( 2) Für das von den Bezirksämtern einzuhaltende Verfahren

ſind die Vorſchriften des § 6 maßgebend .

Der zweite Satz des Abſ . 1 iſt eingefügt durch die VO. vom 10. Juni

1919 — SchBOBl . Nr . 23. Den Unternehmern der Anſtalten ſoll dadurch

Gelegenheit geboten werden , neu eingeſtellte Lehrer zunächſt auf ihre

dauernde Verwendbarkeit zu erproben .

Der dienſtliche Verkehr zwiſchen den nichtſtaatlichen An⸗

ſtalten und dem UM. geht über die Bezirksämter . Nach einem

im Einverſtändnis mit dem Min . des Innern ergangenen Runderlaß des

UM vom 17. September 1923 werden jedoch Entſchließungen des UM,

die eine Beteiligung der Bezirksämter nicht erforderlich erſcheinen laſſen,

durch das UM. unmittelbar oder durch Vermittelung der Kreis⸗

ſchulämter dem Unternehmer oder Vorſteher nichtſtaatlicher Lehr⸗

anſtalten zugehen . Soweit aber eine Mitwirkung der Bezirksämter not⸗

wendig iſt , werden dieſen die betreffenden Verfügungen in Doppelſchrift

zugeſendet . Iſt dabei nicht ausdrücklich eine Zuſtellung gegen Schein

angeordnet , ſo hat die Weiterleitung an die Anſtalten ohne Erhebung

einer Zuſtellungsgebühr zu erfolgen .

Bauliche Anforderungen .
§ 10.

( ) In Bezug auf die Anforderungen in baulicher Hinſicht

ſind für nichtſtaatliche Lehr - und Erziehungsanſtalten und für
Kleinkinderſchulen die Vorſchriften der Schulhausbauverordnung
maßgebend .

( 2) Pläne zu Neu - , Um⸗ und Erweiterungsbauten für Lehr⸗

anſtalten der in §S 133 und § 134 Abſ . 1 des Schulgeſetzes bezeich⸗

neten Art ſind vom Bezirksamt nach Anhörung der Bezirksban⸗

inſpektion und des Bezirksarztes vor Erteilung der Baugeneh⸗

migung dem zuſtändigen Miniſterium vorzulegen , um demſelben
Gelegenheit zur Außerung etwaiger Bedenken zu geben .

SchHBVVO . 5s 24, 25 vergleiche auch Seite 179.

5 Verpflichtungen bezüglich der Schüler im volksſchulpflichtigen
er .

§ 11.

( 0) Die Unternehmer von Lehranſtalten , in welche Kinder im

ſchulpflichtigen Alter Aufnahme finden , ſind verpflichtet , dafür zu

ſorgen , daß von dem Ein⸗ und Autritts ſolcher Kinder der Orts⸗
ſchulbehörde die in der Schulordnung für die Volksſchulen vorge⸗

ſchriebenen Anzeigen erſtattet und daß in Bezug auf die geſund⸗

heitliche überwachung dieſer Schüler mindeſtens dasjenige Maß

von Fürſorge geleiſtet werde , das nach beſtehender Verordnung an

dem betreffenden Ort den Schülern entſprechender Anſtalten , und

JuK
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ſind , den Schülern der Volksſchule

ferner verbunden , über die Schulverſäumniſſe

Uer Anleitung der Vorſchriften der Schulordnung

ksſchulen genaue Aufzeichnung zu machen , dieſelben

ich zuſammenzuſtellen und dem Unterrichtsminiſteriumi lich zuſamm

auf Verlangen vorzulegen .

13, 20 ff. Die Vorſchriften des § 11 treten mit dem Weg⸗

tftaatlichen Volksſchulen außer Kraft . Vergl . Bmkg . zu: Bad .

Verf, §S 19 Abſ . 5 Seite 195. Werf . 8 147 Seite 215 und GSchG . 8 2

Unterrichtliche Beaufſichtigung .
12

( 1 Anſtalten , welche die Ziele von Volks⸗ und Fortbildungs⸗

ſchulen verfolgen , unterſtehen in unterrichtlicher Beziehung un⸗

mittelbar der Aufſicht der Kreisſchulämter , in den Städten Mann⸗

heim , Karlsruhe , Freiburg , Pforzheim und Heidelberg derjenigen

der Stadtſchulämter .

( 2) Die unterrichtliche Aufſicht über die Anſtalten mit höhere

Zielen , ſowie mit den Zielen von Gewerbe - und Handelsſchulen ,

wird unmittelbar durch das Unterrichtsminiſterium ausgeübt .

Beziehung unterſtehen die nichtſtaat⸗
( 3) In geſundheitlicher JRunterſtehen die

ſtalten ſowie die Kleinkinderſchulenlichen Lehr⸗ und Erziehungsan

der Aufſicht des Bezirksarztes .

SchG . § 138.

Faſſung der Abſ . 1 und 2 nach der VO. vom 3. April 1924 — ABl .

Nr. 18.

Freier Zutritt der ſtaatlichen Aufſichtsbehörden zu den Anſtalten .

§ 13.

( 1) Die Unternehmer und Vorſteher nichtſtaatlicher Lehr⸗ und

Erziehungsanſtalten ſind verpflichtet , den Vertretern und Beauf⸗

tragten der Aufſichtsbehörden auf Verlangen jederzeit Zutritt in

die Anſtalten zu gewähren .

2 ) Als Aufſichtsbehörden gelten neben den Behörden , welche
zur Erteilung der Genehmigung zuſtändig , oder an welche die

Anzeigen über die Errichtung von Anſtalten zu richten ſind , die

mit der unterrichtlichen und geſundheitlichen Beaufſichtigung be⸗

trauten Behörden &§ 12) .

SchG . § 138.
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Schließung der Anſtalten .
8 14.

( ) Von der Schließung einer Anſtalt iſt dem Bezirksamt An⸗

zeige zu erſtatten . Die Anzeige iſt an die Behörde weiterzuleiten ,

die Genehmigung zur Errichtung der Anſtalt errteilt hat ,

oder an welche die Anzeige über deren Errichtung zu erſtatten war .

( 2) Iſt die Anzeige unterlaſſen worden , ſo hat das Bezirks⸗

amt , ſobald es Kenntnis von der erfolgten Schließung der Anſtalt

erhalten , die in Abſatz 1 bezeichnete Anzeige von Amts wegen zu
8

erſtatten . Die gleiche Verpflichtung liegt dem Kreisſchulamt ob⸗

Die tne bezieht ſich nur auf die freiwillige Schließung der

Anſtalt . Die von ihr aufgeſtellte Verpflichtung , von der Schließung

Anzeige zu erſtatten , ſteht nicht unter dem Schutz des §S 70 PStGB . Sie

kann daher weder erzwungen wer auch iſt ihre Unterlaſſung

ſtrafbar .
Wegen zwangsweiſer Schließung durch die

SchG . § 139 und die Bmkg . zu ZVO . § 9 Seite 2

n, noch

Staatsbehörde vergl.

Gewerbsmäßige Erteilung von Privatunterricht .

( 1) Die Anzeige über das Vor

von Privatunterricht in den Lehr

dungsanſtalten an minderjährige
amt unter Angabe ve
und Staatsan
Perſon einzureichen .

( 2) 8
hebungen im Sin
zeichneten Wege d
die ſittliche
wird ihm dar 0

SchG . §S 136. Z3VO. § 10. Die Ausſtellung der Beſcheinigung ge⸗
ſchieht durch das UM.

N

vorzule

2 Bekanntmachung des Reichskanzlers über den privalen
gewerblichen und kaufmänniſchen Fachunterricht .

Vom 2. Auguſt 1917 . — RGBl . Nr . 142.

Der Bundesrat hat aufgrund des § 3 des Geſetzes

Ermächtigung des Bundesrats zu wirtſchaftlichen Maßnahmen
uſw . vom 4. Auguſt 1914 ( Reichs⸗Geſetzbl . S. 327 ) folgende Ver⸗

ordnung erlaſſen :
ö

über die

Die Vo . ſtellt ſich als eine geſetzliche Maßnahme zur Abhilfe
wirtſchaftlicher Schädigungen dar .

ö
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Anwendungsgebiet .
§8 1.

( J) Wer eine private Fortbildungs - oder Fachſchule betreiben
oder leiten will , in der Unterricht in gewerblichen oder kaufmän⸗
niſchen Fächern erteilt werden ſoll , oder wer in einer ſolchen
Schule unterrichten will , bedarf dazu der Erlaubnis der von der
Landeszentralbehörde beſtimmten Behörde .

( 2) Wer in gewerblichen oder kaufmänniſchen Fächern Privat⸗
unterricht erteilen will , bedarf dieſer Erlaubnis , wenn den Um⸗
ſtänden nach anzunehmen iſt , daß der Unterricht gewerbsmäßig an
Perſonen erteilt we rden oll, die ihre Kenntniſſe als gewerbliche
oder kaufmänniſche Angeſtellte verwerten wollen .

( 3) Welcher Unterricht als U 780 in gewerblichen oder

kaufnnänniſchen Fächern anz uſehen iſt , beſtimmt in Zweifelsfällen
die Landeszentralbehörde endgi iltig. Sie kann die Beſtimmungen
dieſer Verordnung auf andandere Unterrichtsfächer ausdehnen .

15 WuneDie 1 beziehen ſich nur auf private Veran⸗
ewerblichen , nicht auch der allgemeinen
wie der in der VO. des StM . vom 18.

—aufgeführten Fachſchulen ( Handels⸗ und
eſchule

April 1925 — ABl . Nr .
Gewe erbeſchulen ) .

2. Zu den unter die Vorſchrift des Abſ . 2 fallenden Fächern gehört
auch der Unterricht im Maſ chinenſchreiben und in Steno⸗
graphie . Die in ſ. 2 bezeichnete Annahme wird jedenfalls dann
zutreffen , wenn außer in noch in anderen kauf⸗
männiſchen Fächern unter

Stenographenvereine bedürfen nach Entſchließung des UM.
vom 19. Februar 1921 der Genehmigung dann , wenn der Verein aus
kaufmänniſchen Mitgliedern beſteht und Unterricht in der Hauptſache an
Mitglieder erteilt wird , oder wenn er ſich aus nichtkaufmänniſchen Mit⸗
gliedern zuſammenſetzt , den Unterricht aber an Perſonen erteilt , die ihre1

Kenntniſſe als gewerbliche oder kaufmänniſche Angeſtellte verwerten
wollen .

8E

Verſagung der Erlaubnis .

( ) Die Erlaubnis iſt zu verſagen , wenn

1. Tatſachen vorliegen , welche die Unzuverläſſigkeit des Nach⸗

ſuchenden in ſittlicher Hinſicht dartun ,

2. der Nachſuchende die zur Leitung der Schule oder zur Er⸗

teilung des Unterrichts erforderliche Befähigung nicht nach⸗

zuweiſen vermag .

( 2) Die Erlaubnis kann verſagt werden , wenn kein Bedürfnis

für die Unterrichtserteilung beſteht .
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Bedingungsweiſe Erlaubnis .
8. 35

( 1) Die Erlaubnis kann unter Bedingungen und auf Wider⸗

ruf erteilt werden . Als Bedingung kann insbeſondere die Unter⸗

laſſung des gleichze itigen Betriebs des Gewerbes eine Stellenver⸗

mittlers auferlegt werden Die Erlaubnis gilt nur für den Nach⸗

ſuchenden und nur für den beſtimmt zu bez zeichnenden
Ort oder

Bezirk . Sollen mehrere Fach⸗ oder Fortbi ildungsſchulen betrieben

werden , ſo iſt für jede von ihnen eine beſondere Erl laubnis erfor⸗

derlich .

Widerruf der Erlaubnis .
8

nehmen , wenn ſich aus Hand⸗

lungen oder Iterl aſſungen des Inha bers der Erlaubnis deſſen

Unzuverläſſigkeit in Bezug auf den 55 1 5 oder die Leitung der

ule oder die Unterrichterteilung oder
in

bezug auf ſeine perſön⸗

ferner auch 5 wenn der Inhaber den
lichen Verhältniſſe ergibt ,

der zum einwandfreien Betriebe der Schule erforderlichen

M 900
oder Räumlichkeiten nicht mehr nachzuweiſen vermag .

2) Wird die Erlaubnis zurückgenommen , ſo iſt innerhalb der

von 982 Behörde zu beſtimmenden Friſt die Schule zu ſchließen

oder die Leitung der Schule oder die Unterrichtserteilung einzu⸗

ſtellen .

Rechtsmittel .

( ) Die
U

8 iſt zuritckzr

8

Inwieweit der Beſcheid , durch den die Erl laubnis verſagt oder

unter Bedingungen erteilt oder zurückgenommen wird , durch

Rechtsmittel angefochten werden kann , beſtimmt die Landeszen⸗

tralbehörde .

5

Rückwirkung der Verordnung .
§ 6.

( 0 Wer , ohne im Beſitz einer nach Landesrecht etwa erteilten

Erlaubnis zu ſein , nach dem 31 . Dezember 1917 eine vor dem In⸗

krafttreten dieſer Verordnung errichtete Schule der im 8 1 Abſ⸗

bezeichneten Art weiter betreiben oder die vorher übernommene

Leitung einer ſolchen Schule oder 5 vorher begonnene , unter

1 fallende Unterrichterteilung fortſetzen will , bedarf dazu der

Erlaubnis der von der Lande zentrolbebörde beſtimmten Be⸗

hörde ( § 1 Abſ . 1) . Für dieſe Erlaubnis gelten die §S 2 bis5
entſprechend .

( 2) Sofern nicht bereits nach Landesrecht die Verſagung der

Erlaubnis wegen mangelnden Bedürfniſſes vorgeſehen iſt , iſt die



2
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nde nur zuläſſig , wenn
die Schule

erteilung nach 1

( 3) Wird1d iſt innerha
Mule zu ſck

eilung einzi

lb der von der
196Behörde zu be zen oder die

iſtellen .Leitung der Schule

Ausführungsbeſtimmungen .

albehörde erläßt die zur Ausführung erfor⸗Die Landeszentr f0˖ Weitergehende landesrechtliche Be⸗1 Iattinderlichen Beſtim

ſchränkungen bleiben zuläſſig .

VoO. des Min . des Innern vom 12. Dezember 1917 ( Nr. 3) .

Strafbeſtimmungen .
8 8.

( ) Mit Gefängnis bis zu ſechs Monaten und mit Geldſtrafe
bis zu zehntauſend Mark oder mit einer dieſer Strafen wird be⸗

ſtraft ,

1. wer ohne die erforderliche Erlaubnis eine private Fort⸗
bildungs⸗ oder Fachſchule betreibt oder die Leitung einer
ſolchen Schule oder die Unterrichtserteilung in gewerblichen

oder kaufmänniſchen Fächern beginnt oder fortſetzt ,

2. wer den nach 8 3 auferlegten Bedingungen oder den
landesrechtlichen Beſtimmungen über die Unterrichtertei⸗
lung in gewerblichen oder kaufmänniſchen Fächern zu⸗

widerhandelt .

( 2) Hierdurch wird die Befugnis zur Feſtſetzung von Zwangs⸗

ſtrafen im Verwaltungswege nicht berührt .

Die Feſtſetzung der Geldſtrafe richtet ſich nach den Beſtimmungen der

Vo. der Reichsregierung über Vermögensſtrafen und Bußen vom

6. Februar 1924 .

8. 9 .

Dieſe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in

Kraft . Der Reichskanzler beſtimmt den Zeitpunkt des Außerkraft⸗

tretens .

Der Reichskanzler hat von der ihm in Satz 2erteilten Ermächti⸗

gung bisher keinen Gebrauch gemacht .
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3. Verordnung des Miniſteriums des Innern

vom 12. Dezember 1917 — SchVOBl . 1918 Nr . 1.

privaten gewerblichen und kaufmänniſchen Fachunterricht

betreffend .
Den

esratsverordn
ichen und kaufmänni

683 ) wird , hinſid

181
S

Zum Vollzug der Bur

über den privaten gewerbl

( Reichs⸗Geſetzblatt Seite

zu § 9 mit Ermäch

Dezember 1917 , mit ſofortiger

d
3
Ql

( 1) a ) Landes
ordnung
das La

en oder ke
id durch

Bezirk die Ar

werbl
ſoll ,
deſſen
Land
reichen .

8

ewerbeamt

95 4 ( RAIE 11
( 2) Die Geſuche haben zu enthalten :

1. die Bezeichnung

Zuname , Gebu

höri t.
ſon oder ei
ſo iſt dieſe nack
und es ſind die

Organe anzugeben ;

des

Orts , wo die A2. die Bezeichnung des
werden ſoll ;

3. die Angabe des Namens , den die

ſoll ;

I. die Bezeichnung der Anſtaltsräume ;

5. den Namen des Schulleiters
nehmer nicht ſelbſt der 1

ſämtlicher Lehrer der
Vor⸗ und Zuname ,
Staatsangehörigkeit ;

—.—



D
1VO. desMiniſteriums des Innern vom 12. Dezember 1917 . §

6. Angabe der Lehrmittel , die der Schule zur Ver⸗
fügung ſtehen ;

die Angabe , ob die Schule nur für männliche oder
weibliche Perſonen oder für beide GeſchHechter be⸗
ſtimmt iſt, und ob mit ihr ein Internat verbunden
werden ſoll ;

8 . die Bezeichnung der öffentlichen Schulgattung , deren

Ziele die Anſtalt verfolgt oder weiter ausgeſtaltet ;

zeſtimmungen über Aufnahme und Entlaſſung der
hüler , Ar llung von Zeugniſſen , Angaben über

die Höhe des ulgeldes in den einzelnen Fächern .

9. 2

8.N 18ft

über die ſittliche Würdigkeit des
Leiters und ſämtlicher Lehrer ;

ng des Leiters und

Unterrichtserteilung ;

0 ter die zum Be⸗

beſitzt ;
3. der Nachn

triebe der

4. der vollſtändige Lehrpfen
5, Lageplon , Grund⸗ und Aufriſſe der Anſtaltsräume

einſchließlich der für das Internat beſtimmten , im

Maßſtab von mindeſtens 1 : 100 .

c) Wer an einer ſolchen Anſtalt unterrichten will , hat
durch den Anſtaltsleiter durch Vermittelung des Be⸗

zirksamts ein Geſuch um Erlaubnis zur Unterrichts⸗

erteilung an das [ Landesgewerbeamt Abteilung III

richten .

Dem Geſuche ſind beizulegen :

1. der Nachweis über die ſittliche Würdigkeit ;

2. der Nachweis über die Befähigung zur Unterrichts⸗

an der betreffenden Anſtalt .

r Befähigungnachweis kann geliefert werden :

. Birch den Nachweis der Anſtellungsfähigkeit an

ſtaatlichen Schulen der gleichen Art ;

durch den Nachweis einer ausreichenden allgemeinen

und beruflichen Bildung ;

3. wenn der Geſuchſteller die in Ziffer 1 und 2 ver⸗

langten Nachweiſe nicht erbringen kann , durch eine

beſondere Prüfung .

Die Prüfungsgebühr beträgt üie635
erſte Fach

40 / und für jedes weitere Fach je 20 AJ. Vor Be⸗

ginn der Prüfung iſt der Betrag der Wrfunasga

d
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von den zur P

Stenereinnehmerei am

zu bezahlen und Beſcheinigung hierüber Vorſitzen⸗

den des üſſes vorzulegen . “
bei der beſonderen Weiſe ig wer⸗

chſteller diejeniger enntniſſe ver⸗
5 öfſentlichen gel

als Lehrziel der

üfung wird von

Mitglieder 10 dem

n , abgenot

üfung zugelaſſenen Perſonen an di

Sitz des Prüfungsausſchuſf 8

6D⸗

wenn ſich
05 fahr Pieten eine Veichti

ch den Bezi zu Peranla

( 3) über 6 Leiter 115 Lehrer hat das Bezirks⸗

ſo
13515

ſie ihm nicht dure olten bekannt ſind,

iete Erhebungen vorzunehmen

Went dem 80 bekorint wird , daß eine der für den

10 der Anſtalt erforderlichen Vorausſetzungen in Weg⸗
fall gekommen iſt , ſo hat es hiervon ungeſäumt dem Landesge⸗

werbeamt Anzeige zu erſtatten

mt,

3CE

An Stelle des Miniſteriums des Innern tritt nach dem Geſetz vom

April 1919 über den Geſchäftskreis der Miniſterien ( Seite 236) das

HM. das auch die in der Bunde⸗ sratsverordnung den Be hörden und in

dieſet VoO. dem Landesgewerbeamt — Abteilung I1 — übertragenen

Zuſtändigkeiten wahrzunehmen hat .

Zu § S 2 bis 4.

à ) Wenn kein Bedürfnis für die Unterrichtserteilung beſteht,
iſt die Erlaubnis zu verſagen .

P) De gleichzeitige Be trieb des Gewerbes eines Stellenbek⸗

mittlers iſt unzuläſſig .
Mit der gegebenen Erlaubnis 3 zugleich der Name der
lnſtalt feſtgelegt . Der Name iſt

ſo
zu faſſen , daß Verwechs⸗

lu igen mit öffentlichen Lehionſtälfen ausgeſchloſſe n ſind.

In jedem muß der Name den ausgeſchriebenen Zu⸗
ſatz „Privat “ enthalten . Abkürzungen wie „priv . “ unt

93 d. UM. vom 12. Januar 1921 — Geſ . u. VoBl . Seite 10.

—
2

1
0
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Vo. des Min . des Innern vom 12. De zember 1917 . Zu § 5. 559

irreführend nicht geſtattet . Die An⸗

inen Zuſatz wie „ſtaatlich anerkannt ,

t, unter ſtaatlicher Aufſicht ſtehend “

dergleich en
ſtalten dürf
ſtaatlich konzeſſio

Alound dergleichen
Erlaubnis zur Privatunterrichts⸗

116 kaufmänniſchen Fächern
vriften ſinngemäße Anwendung .

oder zur Leitung erliſcht , wenn

Auf L
erteilung in
haben , finden

d) 0

Monaten nach Zuſtellung des

röffnet wird oder wenn der Betrieb

Aleiche Dauer geruht hat .

für die einzelnen Lehrer hat nur für

1 ofern die Lehrer nicht von dem Unter⸗

nehme längeren Zeitraum hauptamtlich feſt an⸗

geſtellt ſind .

e) Gibt ein Unternehmer ſeine Schule auf , ſo hat er davon

er Behörde Anzeige zu erſtatken ebenſo wenn im Lehr⸗

oder Lehrplan Veränderungen vorgenommen

8 5.

Gegen Be des Landesgewerbeamtes ! ] durch welchen

die Erlaubnis ver odeer ier Bedingungen erteilt oder zu⸗

rückgenommen wird , iſt Pi 14 Tagen von der Zuſtellung des

Beſcheids an Beichwerde an das [ Miniſterium des Innern ] zu⸗

läſſig .

Die Beſchwerde geht , da der Beſcheid von dem UM. erlaſſen wird ,

an das StM .

a) Die Schulinhaber haben fortlaufende Liſten zu führen , aus

denen die vollſtändigen Perſonalien , Wohnung , Beſchäfti⸗

gung , Tag des Eintritts und Austritts der Schüler erſicht⸗ 1
lich ſind . 55

b) Die Führung des Titels „ Direktor “oder „ Rektor “ iſt dem E
Unternehmer oder Leiter nicht geſtattet .

c) Die Lehrer dürfen ſich nur W als Gewerbe - oder

delslehrer mit oder ohne den Zuſatz „ Privat “ bezeichneen,

wenn ſie dieBerechtigung dazu durch Ablegung einer ſtaat⸗

lichen 8 r Sochſchul prüfung nachgewieſen haben .

) Das Beſtehen der beſonderen Prüfung gibt dem Prüfling

nicht das Recht , ſich Gewerbe - oder Handels ſlehrer zu 3

nennen .
f

3 9
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e) Marktſchreieriſche oder auf Täuſchung der Offentlichkeit

berechnete Anpreiſung , ſowohl in Ausſchreiben als in

Werbeſchriften , iſt unterſagt .

) Alle privaten gewerblichen und kaufmänniſchen Schulen

unterſtehen der allgen leinen Staatsaufſicht . Den mit der

Aufſicht betrauten Perſonen iſt jederzeit der Beſuch

Anſtalt zu geſtatten . Die Aufſichtsperſonen haben das

Recht , an Leiter , Lehrer Schüler Fragen bezüglich des

Schulbetriebs , der berr uflic en Beſchäftigung der Schüler

und dergleichen zu richten , Einſicht in die Liſten und

Schülerarbeiten zu nehmen und wahrheitsgemäße Aus⸗

kunft über alle den Schulbetrieb betreffenden Fragen zu

verlangen .

Vor Erteilung der Erlaubnis dürfen Anzeigen über die

bevorſtehende Eröffnung der hule nicht erfolgen , auch

darf der Betrieb nicht vorher eröffnet werden

Die beſtehenden und der neuen Genehmigungspflicht nicht

unterworfenen Anſtalten haben diejenigen Veränderungen ,

hauptſächlich beziinlich
der Namengebung , die durch dieſe

Vollzugsverordnung gefordert werden , innerhalb einer

Friſt von 8 Monaten zu treffen .

00

Zu 8 9.

Für die Dauer der Geltung der Bundesratsverordnung vom

2. Auguſt 1917 über den privaten gewerblichen und kaufm nänni⸗

ſchen Fachunterricht treten hinſichtlich des darin erwähnten Schul⸗

und Privatunterrichts die
Vorſchrift

in 8
5 Ziffer 3 der Landes⸗

herrlichen Verordnung vom 8 . Auguſt 1910 , die Zufiſtändigkeit der

Verwaltungsbehörden in Bezug auf 905 Schulgeſetz betreffend

( Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 453) , ſowie die Vorſchriften

der Verordnung der Miniſterien des Kultu⸗is und Unterrichts und

des Innern vom 11. März 1913 , die nichtſtaatlichen Lehr⸗ und Er⸗

ziehungsanſtalten betreffend ( Geſetzes - und Verordnungsblatt
Seite 198 ) , außer Wirkſamkeit .

Das UM. hat zur Ergänzung der vorſtehenden VO. unterm 19. Mai

1917 — ABl . Nr . 242 —nachſtehende VO. erlaſſen .

In Ergänzung der Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 12. Dezember 1917 , den privaten gewerblichen und kauf⸗

männiſchen Fachunterricht betreffend ( Geſetz - und Verordnungs '

blatt Seite 431 , ecdee att 1918 Seite ) , wird zu

§ § 1 bis 4 auf Grund des § 1 Abſatz 3 der Bundesratsverordnung
vom 2. Auguſt 1917 über den privaten gewerblichen und bauf,



Vo. des Min . des Innern vom 12. Dezember 1917. Zu § 9. 5615

1917 Seite 683 ) mitmänniſchen Fachunter
4 Miekn Hhofr
ſofortiger Wirkung beſti

gilt auch der private
Kleidern und Wäſche ,

menfriſieren und zwar˖ zw
ich um die Ver mittel ung

8 M
u

von Frauen und Mäd⸗

t handelt , ferner die Veranſtaltung
en Fächern ( Zuſchneidekurſe und

foytfertigen 119

ichneten Vore ing ehmigungspflichtige
Rahmen dieſer VO. Zu ihrer Anwendung wird

, ob von den am Unterr richt teilnehmen⸗
tniſſe als gewerbliche

den dort beze
rt, bewegt ſie ſich im

er im Einzelfall feſtzuſtell en ſeir
den Perſonen anzu daß ſie ihre
oder kaufmänniſche 2 wollen

der Beſtimmung aber dahin , daß zur
9915 die behördliche Genehmigung

Eine weiter Auslegune
Erteilung d

d
hneten Unter

auch dann erforderlich ſei , wenn die Teilnehmerinnen an dem Unterricht

8 hierdurch zu erwerbenden Kenntniſſe und Fertigkeiten nicht als ge⸗
werblich oder kaufmänn ngeſtellte verwend en wollen , ſondern nur für
5 hauswirtſchaftliche 2 5 treben , würde über

den Rahmen der Befugniſſe hi ausgehen„diee in der Vo . des Bundesrats

der Landeszentralbehörde eingeräumt ſind
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